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ausdrücklich als ſeine Abſicht erklärte, den durch Ausfall mancher
vernachläſſigter Meſſen für die Seelen Im Fegfeuer entſtandenen
großen Schaden durch vermehrte Zahl heiliger Meſſen zu erſetzen,
zeigt keineswegs, wie Titus wähnt, davbon, daß CEL die andere Weiſe
des Erſatzes, nämlich das Anerbieten eines Aequivalentes Aus dem
Kirchenſchatze, geringſchätze und für unwirkſam 0  2

unächſt iſt * ganz richtig, daß trotz der Amtsbefugnis des
Oberhauptes der 1  , Aus dem Kirchenſchatze YY zu leiſten, den
Armen Seelen durch Vernachläſſigung mancher Meſſen unermeß  ·
licher Schaden entſtanden iſt Jener amtliche Erſatz Aus dem
Kirchenſchatze geſchie aber erſt auf Anſuchen und auf ſpezielle wich
tige Gründe hin, Schaden längſt entſtanden iſt,
alſo der von Benedikt beklagte Schaden wirklich vorliegt; anders
kann dieſer Iſd füglich nicht geleiſtet werden.

Dann erſt kommt CS darauf 0 des erlittenen und ſchmerz
lich erlittenen Nachteils den Armen Seelen jetzt eine reiche Hilfe
leiſtung zukommen laſſen Dazu gibt's zwei Wege, der eine iſt
vermehrte Meßapplikation Allerſeelentage, der andere iſt xſa
leiſtung Qus dem Kirchenſchatze auf infache Machtvollkommenheit des

hin erden beide Wege gebraucht, ſo iſt zweifellos die
Hilfeleiſtung reichlicher, als beim Betreten nuLr eines Weges. Zudem
wird für die tatſächlich betroffene Cele der EL Weg manchmal
raſcher chaffen der angerichtete Schaden braucht nicht erſt
konſtatiert 3u ſein; das Hilfsmittel iſt für ſtändig bereit geſtellt,
tritt ſofort durch die Cter der heiligen Meſſen Iun Wirkſamkeit; 8
genügt, daß die Not und der erlittene Schaden vor ott konſtatiert
ind Der andere Weg Uhr ſpäter erſt zur wirkſamen ilfe, weil El,
wie geſagt, erſt zur Anwendung kommen kann, wenn mn den einzelnen
0  en der angerichtete Schaden menſchlicherweiſe nachgewieſen iſt

Die endliche Schlußfolgerung hat alſo wieder dahin 3u Quten,
daß ttu keinen Grund hat, die Machtvollkommenheit des Papſtes
Aus dem Kirchenſchatze L5ſDd für vernachläſſigte Meſſen leiſten,
un irgend einer Weiſe anzuzweifeln oder herabzudrücken.

Valkenburg an Aug Lehmkuh
II (Gehorſam die ſtaatlichen Behörden.) Tban,

ein wohlhabender Landmann, pflegt ſich über die Anordnungen der
höheren und niederen Zivilbehörden hinwegzuſetzen, inſowei dies ohne
Gefahr eines Konfliktes mit den Gerichten geſchehe kann, da Ce ſich
das Urteil gebildet hat, Verordnungen verbänden nicht Im
wiſſen ſie elen überdies meiſt nur unnütze Beläſtigungen des Land
mannes In dieſer Ueberzeugung hat EL auch die Verordnung,
die Vorräte Getreide einzubekennen und den Ueberfluß abzuliefern,
einen bedeutenden eil desſelben zurückbehalten. Da aber m der
Chriſtenlehre, welche vom vierten Gebote handelt, vernimmt, daß man

jeder rechtmäßigen Obrigkeit ehorſam chulde, ekommt ber die
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Erlaubtheit ſeines bisherigen Verhaltens Bedenken und fragt darum
den Beichtvater, ob denn wirklich alle Verordnungen der Behörden

befolgen Im ewiſſen ver  8 ſei Was wird man ih antworten
mu

Die Pflicht des ehorſam die rechtmäßige Obrigkeit iſt
mn der Heiligen Schrift klar und beſtimmt ausgeſprochen. niter an
derem lehrt der heilige Paulus: V Jedermann unterwerfe ſich der
obrigkeitlichen Gewalt; denn CS gibt keine Gewalt außer von Gott,
und die, welche eſteht, iſt von angeordnet. Wer ich demnach
der obrigkeitlichen Gewalt widerſetzt, widerſetzt ſich der Anordnung
Gottes, und die ſich dieſer widerſetzen, ziehen ſich die Verdammnis
3u; darum iſt eS EUrE Pflicht untertan ſein, nicht nur
der Strafe willen, ondern des Gewiſſens willen; gebet alſo,
vaS ihr chuldig ſeid, Steuer wem Steuer, Zoll vem Zoll, Ehrfurcht
wem rfur Ehre wem Ehre“ Röm 13, 1.—7.) Dieſer ehorſam
ver nicht bloß die höchſte geſetzgebende Gewalt, ondern
auch die Organe der Exekutivgewalt, die höheren und
niederen ehörden, welche i threm Wirkungskreis auf Grund der
beſtehenden Geſetze zweckmäßige Verordnungen Tlaſſen Auch teſe
Organe der Staatsverwaltung nehmen In threm Amtsbereich Anteil

jener Gewalt, we „von ott angeordnet“ iſt und darum zum
ehorſam ver Gehört Nun dieſer Gehorſam gegen die recht
mäßige Obrigkeit den en eines jeden riſten, ſo iſt CS
ohne Zweifel auch die Aufgabe eines jeden Seelſorgers, ſeine nter
gebenen in Predigt und Beichtſtuhl ber dieſen ehorſam 3 be
lehren, die Erfüllung dieſer Pflicht nachdrücklich aAns Herz egen,
beſonders heutzutage, die Umſturzpartei allenthalben durch das
alſche Prinzip der Volksſouveränität jede Autorität untergraben
bemüht iſt Urbans Anſicht daß die Staatsgeſetze, namentlich
die Verordnungen der verſchiedenen ſtaatlichen ehörden keine Ge
wiſſenspflicht auferlegen und darum ohne Sünde übertreten werden
dürfen, widerſtreitet der Lehre der 25— Es gibt freilich Geſetze,
we von den meiſten Moraliſten als bloße Pönalgeſetze bezeichnet
werden, die nämlich nicht zur Beobachtung des Geſetzes verpflichten,
wohl aber zur Uebernahme der Strafe, welche ber die Uebertreter
ſolcher Geſetze verhängt werden. Hierüber ehr der heilige Alfons
(L 145.): „Alia St lex PUre poenalis, ꝗquAE nullum dat Prae-
Ceptum, 8 qui h006 fecerit, solvet POenaln. Et AEC lex 0OII

Obligat 1I conscientia, etiamsi Sit gravissima.“ Als
Pönalgeſetze bezeichnet der heilige Lehrer das Verbot, Im Gemeinde—
wald Holz oder Beeren ſammeln, das Verbot der agd, Fiſcherei

Die Frage, welche Geſetze denn heutzutage Pönalgeſetze
anzuſehen eien, wird wohl nach den in den einzelnen Reichen ver
ſchiedenen Anſchauungen und Gewohnheiten verſchieden beantwortet
werden müſſen Während in England die Steuergeſetze ohne
Unterſchied als bloße Pönalgeſetze betrachtet werden, gelten dieſelben
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bei uns, inſoweit ſie ſich wenigſtens auf die direkten Steuern be⸗
zie E als eges mixtae, die zu ihrer Befolgung Im ewiſſen ver
pflichten. (Vergl. Mark 619

Die Verpflichtung eines Geſetzes hängt vor allem von der In  V
tention des Geſetzgebers ab; und dieſe Intention findet vornehmlich
ihren Ausdruck entweder in der äußeren Form des Geſetzes oder In
der beſtehenden Gewohnheit nach dem rundſatz: COnsuetudo Est
Optima egum interpres. Von der äußeren Form des Geſetzes ehrSuarez:) So ange die Worte des Geſetzes nicht deutlich eine Ge
wiſſenspflicht einer Handlung ausdrücken, iſt anzunehmen, CS ſei
nNUuL eimn Pönalgeſetz Bürgerliche Geſetze, welche ber den Ueber  2  —
treter eine Strafe verhängen, die zur 1 des Deliktes m keinem
Verhältnis werden ebenfalls Im allgemeinen als bloße Pönal⸗
geſetze angeſehen. Dieſer Anſicht kann man heutzutage, wie Lehmkuhl'?)
18 bemerkt. ſo eher beipflichten, da die modernen Geſetzgeber
an eine wirkliche Verpflichtung m Ewiſſen Unter einer chwerenSünde vor ott kaum denken, was auch mM einer Inſtruktion der

de Prop Fide dudo Jun 1830 betont wird. Desun  ·  2
geachtet iſt die Anſicht Urbans, daß nämlich alle bürgerlichen Geſetze
nUL Pönalgeſetze eien, nd ihre Verpflichtung nicht weiter als der
Polizeiſtock reiche, als eine laxe Anſicht 3u verwerfen. Es gibt
nämlich Staatsgeſetze und obrigkeitliche Verordnungen, die nichts
nderes ſind, als eine genauere Beſtimmung und Beſtätigung des
Naturgeſetzes oder des Oſitiv göttlichen Geſetzes. Hierüber lehrt Su
arez:s) „V

ſt die aterie eines Geſetzes eine ſittliche bezweckt
nämlich das Laſter verhindern oder große Uebel 3u beſeitigen,
ſo eſteht die Vorausſetzung, daß das Geſetz eine lex mixta iſt;
denn die Verpflichtung iſt wirkſamer und entſprechender;darum muß man vorausſetzen, daß der Geſetzgeber In ſolcher Weiſe
ver  1  en wollte.“ Aus dieſem Grunde müſſen auch jene geſetzlichen
Beſtimmungen als Im ewiſſen verbindlich bezeichnet werden, welche
das Gemeinwohl Unmittelbar betreffen, Geſetze welche die Kontrakte
ordnen, Rechte beſtimmen, das Recht der Kinder auf die Dortio
legitima an der Hinterlaſſenſchaft der Eltern

Unter den Staatsgeſetzen werden wohl die Steuergeſetze von den
meiſten Untertanen als eine drückende Laſt empfunden, weshalb gerade
hierin die Gefahr naheliegt, ſich dieſer Laſt wenn möglich 3u entziehen.Mit der Pflicht die Steuern entrichten, iſt zugleich auch die andere
Pflicht gegeben, das von den Behörden verlangte Einbekenntnis des
Beſitzers und der Einkünfte nach beſtem Wiſſen und ewiſſen anzu  —  —fertigen, da nUuL auf Grund eines genauen Bekenntniſſes eine gerechteSteuervorſchreibung geſchehen kann. Zudem werden Bekenntniſſe

Eides Statt verlangt. Das abfällige Urteildes Urban, daß nämlich
die behördlichen Verordnungen nichts nderes ſind, als eine unnötige

— V. 60 mor. 2 312, —) A. a 12
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Beläſtigung des Untertans, dürfte ſich beſonders auf ieſe Auf
forderung zum Bekenntnis beziehen, namentlich wenn des öfteren auf
ein genaueres Bekenntnis gedrungen ird ſt un auch hierin mit
Gewiſſenhaftigkeit vorzugehen, ſo können doch mangelhafte Einbekenntniſſe
IN fOrO conscientiae meiſt milder beurteilt werden. Dir Schindler!)
begründet dieſe Anſicht m folgender Weiſe „Für die Beurteilung der
ſubjektiven 1  7 namentlich bei unrichtigen oder lückenhaften Steuer
bekenntniſſen Ibmm beſonders m Betracht Die nicht eltene, mn den
Steuergeſetzen elbſt begründete Schwierigkeit eines vollentſprechenden
Bekenntniſſes und einer dem Geſetze angemeſſenen Einſchätzung des
eigenen Beſitzes oder Erwerbes; das IM Volke weitverbreitete und
nicht immer unbegründete Vorurteil jede vollſtändige Selbſt

2
bekenntnis, als werde dadurch nUuL der Behörde der Anlaß
⁰ höherer Steuereinſchätzung geboten; die oft wenigſtens vermutete
Willkürlichkeit der amtlichen Steuerorgane m der Steuerbemeſſung
überhaupt; der Widerwille jede nicht ganz unvermeidbare
Mitteilung über die Vermögens⸗ und Geſchäftslage nach außen die
häufige Geneigtheit zur Geringwertung des bürgerlichen Gemein⸗
ſcha

eben ſeiner Notwendigkeit und Orteile ſowie die Ueber⸗
chätzung der ſonſtigen Staatsmittel oder ſeiner eigenen ſonſtigen
Leiſtungen für die Geſamtheit; die Gewohnheit Steuervorenthaltungen
überhaupt nicht llzuſehr beachten und Aehnliches.“ Urban
glaubt ſich von jeder Gewiſſenspflicht den behördlichen Verordnungen
gegenüber darum entbunden, weil ſie ihm oftmals als eine unnütze
Beläſtigung der Untertanen erſcheinen. Würde ſich ein Eſe als
gänzlich unnütz für das Gemeinwohl erweiſen, 0 ware * reilich
kein gültiges Geſetz, da ihm eine weſentliche Bedingung zur Gültigkeit
mangelte. Doch iſt ES nicht Sache des einen oder anderen nter⸗
gebenen, hierüber ein ſicheres Urteil fällen Manche Verordnungen
ſind den allgemeinen Bedürfniſſen vollkommen en  rechend, ohne daß
deren Zweckmäßigkeit von allen klar erkannt Ird Namentlich pflegt
der Landmann, der mit Vorliebe en Gebräuchen fe olche
den bisherigen Gewohnheiten entgegenſtehende Verfügungen mit
trauen betrachten und iſt darum nicht geneigt, ſich denſelben 3u
unterwerfen. Doch gilt iM allgemeinen beim bloßen weifel ber die
Rechtmäßigkeit einer Verordnung der rundſa In 10 8St 46—
sumptio DPTO supeériore. Und wenn auch der Zweck eines Geſetzes
In einem einzelnen Falle nicht erreicht werden kann, hört * dennoch
nicht auf ver  en Doch läßt dieſer rundſatz auch Ausnahmen

Der heilige Alfons emerkt: „Limitan communissime, 81 TES

Draecepta S88e Valde diffieilis t molesta: —7 81 subditus
Obediendo Vel terum exponeret periculo gravis damni Spiri-
tualis Vel temporalis.“ (L V. 12.) In olchen Fällen kann
die Epikie angewendet werden. Die außerordentliche Schwierigkeit,

Moraltheologie IIL 22. 803
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welche mit der Beobachtung des Geſetzes verbunden iſt, berechtigt
nämlich den Untergebenen zur Annahme, der Geſetzgeber wollte dieſen
Fall nicht In ſeinem Geſetze einbegreifen. Nur wenn das Gemeinwohl
dabei in Gefahr kommt, ver  1  en olche Geſetze auch Uunter großen
Opfern Hierüber pricht ſich der heilige Alfons mit Buſenbaum alſo
Qu  Vv „Si Observatio egis humanae necessaria Sit 20 Conservandum
bonum aut avertendum malum COmmune, quod Pluris Sit uam
Ita DPropria, tune lex Ua Obligat CUIM periculo Vitae, Ut Sxi 81
dux mandet militi 101 discedere Statione.“ 175 3

Zu den behördlichen Verordnungen, die trotz der QAmi verbundenen
2— dennoch Im ewiſſen verpflichten, gehört ohne Frage auch die
Mn dieſem Kriege getroffene Anordnung, die vorhandenen Vorräte an

gewiſſen Lebensmitteln anzugeben, damit ſo mit dem dadurch
ermittelten Ueberfluſſe dem Mangel ſolchen ſich ühlbar
macht, abgeholfen und dadurch eine rohende Hungersnot abgewendet
werden könne. Faßt man den Zweck dieſer Verordnung ins Auge,
˙ muß man bekennen, daß dieſelbe mn Anbetracht des Aushungerungs⸗
yſtems, das die Feinde uns In Anwendung bringen, eine
abſolute Forderung des Staatswohles, und darum deren Beobachtung
eine Gewiſſenspfli iſt Es gilt nämlich, die Hungersnot und die der
Geſundheit und dem Leben breiter Schichten der Bevölkerung drohende
Gefahr ferne zu halten und der verhängnisvollen Notwendigkeit
vorzubeugen, vor einem entſcheidenden Sieg einen ungünſtigen Frieden
lehen müſſen Sich ber eine Verordnung hinwegſetzen,
wäre gewiß Verletzung einer heiligen Pflicht welche ſowohl die
chriſtliche Liebe als auch die legale Gerechtigkeit auferlegt. In
Zeiten, vielen das notwendige rot mangelt, iſt ES für jeden
Wohlhabenden eine Pflicht der Liebe, von ſeinem Ueberfluſſe den Not:
leidenden mitzuteilen, ſelbſt dann, wenn ſich deshalb einige
Beſchränkungen auferlegen muß Und wenn die legale Gerechtigkeit
den Untertanen ver  Ek, ſich dem Militärgeſetze unterwerfen
und ſobald der Staat von mächtigen Feinden bedroht wird, zur Ver
teidigung desſelben ſelbſt lut und Leben hinzugeben, ſo verpflichte
ohne Frage dieſelbe Gerechtigkeit jeden Beſitzer, durch Mitteilung vor
handener und entbehrlicher Vorräte den inneren Feind, die Hungers⸗
not, zu bekämpfen und ſich darum den dieſem Zwecke erlaſſenen
Anordnungen willig unterwerfen. Verweigerung des ehorſams,
Verheimlichung bedeutender Vorräte wäre ohne Zweifel eine Ge
wiſſensverletzung, die ſubjektiv nur bei Leuten, deren geiſtiger Geſichts
kreis beſchränkt iſt und die darum die Tragweite ſolcher Geſetze nicht
Erme ſen können, einigermaßen entſchuldigt werden kann.

ber eine himmelſchreiende Sünde begehen jene reichen Beſitzer,
die bedeutende Vorräte Lebensmitteln gerade darum verheimlichen,
Amit ſie dadurch einen höheren Preis erzielen und ſich ſo auf Koſten
der Hungernden bereichern können. ürden aber die Behörden
ſelbſt bei Durchführung des Geſetzes Aus menſchlichen Rückſichten
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nicht nach den Grundſätzen der justitia distributiva vorgehen, und
nUuL die minder Bemittelten zur Beobachtung des Geſetzes ſtrenge
verhalten, dagegen die Reichbegüterten nach Willkür handeln laſſen
ſo daß der Zweck des Geſetzes ganz oder teilweiſe vereitelt würde,
dann könnte man C8 dem leinen Manne nicht als große Schuld
anrechnen, wenn ſich nach Tunlichkeit der Beobachtung des Geſetzes
zu entziehen

autern Leitner 88

IIIn Privatoffenbarungen und zpropheze  n
ſoll beimeſſen?) Zu Anfang des Weltkrieges kam
eine fromme zu ihrem Beichtvater Alcuinus Sie war aufs
äußerſte beunruhigt durch allerhand Kriegsprophezeiungen, welche
man ihr ein ber das andere Mal erzählte. Schließlich ſie nicht,
was ſie davon als richtig und glaubwürdig annehmen ſolle, zuma
10 auch Namen von erbaulichen, ogar heiligen Perſonen C E·
nann wurden. Sie fragte alſo, wie ſie ſich in Hinſicht auf die
Kriegsprophezeiungen benehmen olle

nid dieſes Falles erörtern wir hier die Fragen
Was ſoll man vom theologiſchen Standpunkte ber die vielen

Kriegsprophezeiungen, we in Umlauf ſind oder noch ans Licht
kommen werden, den

IIL Was ſoll Alcuinus einem geängſtigten Beichtkinde ant⸗
worten

20 Die Prophetie wird von den Theologen In ihrem Weſen
definiert: Annuntiatio Certa definita futuri alicujus eventus,
Qui causis naturalibus praevideri 10I potuit.“) eine
dieſer Bedingungen, iſt von einer eigentlichen Prophetie keine ede
Die Prophetie ſetzt eine Offenbarung ſeitens ott voraus Ohne
dieſelbe kann reilich der Menſch die „Eventus uturi, qui Causis
natuüurallbUuSs praevideri 101 possunt“ nicht klar erkennen. Man Unter
cheidet aber eine zweifache Offenbarung: Revelatio publica t
privata

Von der erſteren ſagt rofeſſ van Noort:ꝛ) dirigitur 20 h0
mines DTivatos ales, qul Saltem haC 1 IIOI constituuntur
legati Dei 20 ecelesiam. Die revelatio publica richtet ſich
die Gemeinſchaft, das iſraelitiſche Volk, die heilige
So kann man auch die Prophetien unterſcheiden in private und
6öffentliche. Erſtere, hier dann die ede iſt, kann definiert
werden: Annuntiatio Certa definita 20 homines Privatos
irecta futuri alicujus eventUs, qui naturalibus Causis
praevideri IOII potuit. Daß Privatoffenbarungen oder Pro⸗
phetien auch mit Beziehung auf dieſen Weltkrieg möglich
und noch ſind, außer Zweifel

VI. W Tractatus de CITA Religione, 6d 7


